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Deutsche telekom technik GmBh 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 
 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
 

      
i.V.  i.A. 

Thomas Zidak     Günter Mayer 

Stadtverwaltung 
Postfach 19 60 
 
73509 Schwäbisch Gmünd  

 

Herr Kühnle/2-61Kü/Ihr Schreiben vom 21.05.2019 
PTI 22 Günter Mayer 
+49 7161 1009-111/Mail/MayerG@telekom.de 
03.07.2019 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Nr. 915 H „Holder II“ Gemarkung 
Großdeinbach  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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